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RICHTLINIE DES RATES

vom 28 . Dezember 1972

zur Änderung — infolge des Beitritts neuer Mitgliedstaaten zur Gemeinschaft —
der Richtlinie des Rates vom 26. Juni 1964 betreffend den innergemeinschaft

lichen Handelsverkehr mit Rindern und Schweinen

(72/445/EWG)

h) Irland : The Central Veterinary Labor
atory, Weybridge, Surrey, England .

i ) Vereinigtes Königreich : The Central
Veterinary Laboratory , Weybridge,
Surrey , England."

Artikel 2

In Anlage C der vorerwähnten Richtlinie wird
Nummer 9 wie folgt ergänzt :

g) Dänemark: Statens Veterinære Serum
laboratorium, København V.

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den am 22 . Januar 1972 unter
zeichneten Vertrag über den Beitritt neuer
Mitgliedstaaten zur Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft und zur Europäischen Atom
gemeinschaft (1 ), insbesondere auf Artikel 153
der diesem Vertrag beigefügten Akte,
auf Vorschlag der Kommission ,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Auf Grund des Artikels 30 der vorerwähnten
Akte muß die Richtlinie des Rates vom
26. Juni 1964 zur Regelung viehseuchenrecht
licher Fragen beim innergemeinschaftlichen
Handelsverkehr mit Rindern und Schweinen (2),
zuletzt geändert durch die Richtlinie des Rates
vom 7. Februar 1972 (3), gemäß den in An
hang II dieser Akte aufgestellten Leitlinien
geändert werden . Die Anlagen B und C dieser
Richtlinie müssen daher durch die Liste der
staatlichen Institute , die in jedem neuen Mit
gliedstaat mit der amtlichen Prüfung der
Tuberkuline beauftragt sind, und die Anlage F
durch die Bezeichnung der Personen , die von
jedem neuen Mitgliedstaat für die Unterzeich
nung der Gesundheitsbescheinigungen bestimmt
worden sind, ergänzt werden —

h) Irland: The Central Veterinary Labor
atory , Weybridge, Surrey, England.

i ) Vereinigtes Königreich :
- Großbritannien : The Central Vete
rinary Laboratory, Weybridge, Surrey,
England .
- Nordirland: The Veterinary Research
Laboratory, Stormont, Belfast ."

Artikel 3

In Anlage F der vorerwähnten Richtlinie werden
die den Mustern I , II , III und IV für Gesund
heitsbescheinigungen entsprechenden Fußnoten
Nr. 4 , 5 , 4 und 5 wie folgt ergänzt :

„In Dänemark 'Autoriseret Dyrlæge';
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: in Irland 'Veterinary Inspector';

im Vereinigten Königreich 'Veterinary
Inspector'."Artikel 1

Artikel 4In Anlage B der Richtlinie des Rates vom
26. Juni 1964 zur Regelung viehseuchenrecht
licher Fragen beim innergemeinschaftlichen
Handelsverkehr mit Rindern und Schweinen
wird Nummer 8 wie folgt ergänzt :

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten
gerichtet .

Geschehen zu Brüssel am 28 . Dezember 1972.,,g) Dänemark: Statens Veterinære Serum
laboratorium, København V.

(!) ABl . Nr. L 73 vom 27.3.1972, S. 5 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

T. WESTERTERP
(2 ) ABl . Nr. 121 vom 29.7.1964, S. 1977/64.
(3) ABl . Nr. L 38 vom 12.2.1972, S. 95 .


